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Mandantenbrief   Juli 2024

1. Steuerklassen III und V sollen abgeschafft werden  – Ehegattensplitting soll bleiben

Die Bundesregierung plant die Abschaffung der Steuerklassen III und V. Der Zeitpunkt 
ist ungewiss. Die Änderung soll mit einem steigenden Digitalisierungsgrad einhergehen 
und eine Einigung mit den Ländern ist noch zu erzielen.

Ehepaare und eingetragene Lebenspartnerschaften erhalten derzeit automatisch die 
Steuerklassenkombination IV / IV, können auf Antrag auch die Kombination III / V oder 
die Steuerklasse IV mit „Faktor“ erhalten. Die Steuerklassenkombination IV / IV wird 
üblicherweise von Paaren gewählt, zwischen deren Einkünften keine größere Differenz 
liegt oder wenn Lohnersatzleistungen wie Elterngeld etc. anstehen. Der Grundfreibetrag 
und die Kinderfreibeträge werden bei Steuerklasse V nicht berücksichtigt, dafür jedoch 
doppelt bei der Steuerklasse III. Dies führt bei Arbeitnehmern, deren Einkommen 
dem automatischen Lohnsteuerabzug unterliegt, zu einem höheren Steuerabzug in 
der Steuerklasse V und einem geringeren in der Steuerklasse III. 

Summarisch steht diesen Paaren während des Jahres eine höhere Liquidität zur 
Verfügung. Sie sind aber verpflichtet, im Folgejahr eine Einkommensteuererklärung 
abzugeben. Diese kann zu einer Steuernachzahlung führen, falls keine größeren 
sonstigen Abzugsposten vorhanden sind.

Ersetzt werden soll die Steuerklassenkombination III / V durch ein sog. Faktorverfahren, 
bei dem die Steuerbelastung bereits während des Jahres realitätsgenau unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Arbeitseinkommen ermittelt werden soll.

Das sog. Ehegattensplitting soll ungeachtet der Steuerklassenkombination ebenfalls 
berücksichtigt und nicht abgeschafft werden. Beim Ehegattensplitting werden die 
Einkommen der Partner zusammengerechnet, die zustehenden Freibeträge zweifach 
berücksichtigt. Hierdurch wird vermieden, dass ein Freibetrag bei geringem Einkommen 
eines Partners nicht berücksichtigt wird. Dies reduziert den Steuertarif des Partners 
mit dem höheren Einkommen. 
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In der nächsten Ausgabe werden Gesichtspunkte zur Wahl der richtigen Steuerklasse 
beleuchtet.

2. Zweitwohnungssteuer bei doppelter Haushaltsführung ist nur beschränkt       
abzugsfähiger Aufwand  

Wer aus beruflichen Gründen eine Zweitwohnung am Beschäftigungsort unterhält, kann 
die notwendigen Mehraufwendungen wegen der beruflich veranlassten doppelten 
Haushaltsführung als Werbungskosten im Rahmen der Einkommensteuererklärung 
geltend machen. Hierzu gehören einerseits die Unterkunftskosten, allerdings 
höchstens 1.000 € monatlich bzw. 12.000 € jährlich, andererseits sonstige notwendige 
Mehraufwendungen. Letztere sind ohne Beschränkung in voller Höhe abzugsfähig. 
Dies sind z.B. Einrichtungsgegenstände und Ausstattung. Aus Vereinfachungsgründen 
wird bei einem Betrag bis zu 5.000 € davon ausgegangen, dass es sich um notwendige 
Mehraufwendungen handelt. Wird eine möblierte Wohnung angemietet, sollte da-
rauf geachtet werden, den Mietanteil für die Möblierung gesondert im Mietvertrag 
auszuweisen. Anderenfalls kann eine Aufteilung im Schätzwege vorgenommen werden.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte in einem Revisionsverfahren (Az. VI R 30/21) 
darüber zu entscheiden, ob die von einer Stadt erhobene Zweitwohnungssteuer zu 
den beschränkt abzugsfähigen Unterkunftskosten gehört oder zu den unbeschränkt 
abzugsfähigen notwendigen Mehraufwendungen. Das Finanzgericht (FG) München 
hatte nämlich erstinstanzlich entschieden, dass die Zweitwohnungssteuer zu den 
unbeschränkt abzugsfähigen Mehraufwendungen gehöre. Nach Auffassung der 
Finanzverwaltung wäre die Zweitwohnungssteuer den beschränkt abzugsfähigen 
Unterkunftskosten zuzurechnen.

Diese Unterscheidung ist für Steuerpflichtige insbesondere deshalb relevant, weil 
Wohnraum in Großstädten und Ballungsräumen einschließlich der Nebenkosten leicht 
oberhalb von 1.000 € monatlich kostet und sämtliche Unterkunftskosten oberhalb 
dieses Betrages steuerlich unberücksichtigt bleiben.

Der BFH hat mit Urteil vom 13.12.2023 jedoch entschieden, dass die vom 
Steuerpflichtigen gezahlte Zweitwohnungssteuer den beschränkt abzugsfähigen 
Unterkunftskosten zuzurechnen ist. Zur Begründung führte der BFH aus, dass die 
Erhebung der Zweitwohnungssteuer unmittelbar mit der Wohnungsnutzung verknüpft 
sei, sich am jährlichen Mietaufwand orientiert und somit einen tatsächlichen Aufwand 
für die Nutzung der Unterkunft darstellt.

3. Das Zuwendungsempfängerregister ist online

Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) ist zuständig für das neu geschaffene 
Zuwendungsempfängerregister. Es handelt sich hierbei um ein bundesweit 
zentrales Register, welches alle Organisationen umfasst, die berechtigt sind, sog. 
Spendenquittungen auszustellen. Die Daten werden von den zuständigen Finanzämtern 
ab 2024 sukzessiv an das BZSt übermittelt. Auch ausländische Organisationen aus 



3

Baumgartner & Partner PartG mbB  Steuerberater, Rechtsanwalt  www.baumgartnerpartner.com

EU- bzw. EWR-Ländern können auf Antrag in das Register aufgenommen werden. 
Voraussetzung für die Aufnahme ist, dass die Körperschaften die deutschen Kriterien 
erfüllen, Spendenquittungen ausstellen zu dürfen. Dies sind diejenigen, die nach der 
Abgabenordnung als gemeinnützig anerkannt sind.

Bislang gab es für Steuerpflichtige vorab keine Möglichkeit, herauszufinden, ob 
beabsichtigte oder getätigte Spenden schließlich für den steuerlichen Sonderausgaben-
abzug zugelassen werden. So bemühten sich gemeinnützige Körperschaften häufig 
um ein privatwirtschaftlich organisiertes Spenden-Gütesiegel.

Damit war aber für potentielle Spender nur eingeschränkt sichtbar, ob die Gemein-
nützigkeit zum aktuellen Zeitpunkt noch vorliegt.

Über das auf der Homepage des BZSt zu erreichende Zuwendungsempfängerregister 
können Spendenwillige nun über verschiedene Suchparameter nach gemeinnützigen 
Organisationen suchen, die die Voraussetzungen zum steuerlichen Sonderausgabenabzug 
nach deutschem Recht erfüllen. Auch eine Suche nach Ort, Tätigkeitsbereich etc. 
ist möglich. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen auch die Bankverbindungen dort 
hinterlegt werden können.

Rechtskräftige Entscheidungen z.B. über einen Entzug der Gemeinnützigkeit und 
somit das Ende der Berechtigung, Spendenquittungen ausstellen zu dürfen, werden 
in das Register eingetragen.

Die im Register eingetragenen Körperschaften übermitteln Spendeneingänge online, 
so dass keine Papierquittungen mehr ausgestellt werden müssen. Sie können von 
Steuerpflichtigen bei einer Online-Steuererklärung verwendet werden bzw. werden 
dort dann zu einem späteren Zeitpunkt automatisch hinterlegt. Wer noch nicht 
eingetragen ist, kann aber auch weiterhin noch Spendenquittungen in Papierform 
ausgeben.

4. Lohnsteuerpauschalierung auch bei Betriebsveranstaltung im „kleinen Kreis“

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 27.3.2024 (Az. VI R 5/22) entschieden, 
dass ein Arbeitgeber seit der Gesetzesänderung ab dem Veranlagungszeitraum 
2015 auch bei Betriebsveranstaltungen, die nicht allen Angehörigen eines Betriebs 
oder eines Betriebsteils offenstehen, die Versteuerung des Sachbezugs durch die 
Lohnsteuerpauschalierung mit 25 % übernehmen kann.

Viele Unternehmen veranstalten für ihre Belegschaft z.B. Sommerfeste oder 
Weihnachtsfeiern. Die hierfür entstehenden Kosten kann das Unternehmen bis zu 
einem Betrag i.H.v. 110 € pro Veranstaltung bis zu zweimal jährlich je Mitarbeiter 
als lohnsteuerfreien Sachbezug zur Verfügung stellen. Der Arbeitnehmer muss 
die Zuwendung dann nicht als Arbeitslohn versteuern und es fallen auch keine 
Sozialversicherungsbeiträge an. 
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Soweit ein Arbeitnehmer in den Genuss von mehr als zwei Veranstaltungen jährlich 
kommt oder die Kosten für ihn und ggf. eine Begleitperson zusammen 110 € pro 
Veranstaltung übersteigen, handelt es sich bei dem überschießenden Betrag um 
lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohn, für den auch Sozialversicherungsbeiträge zu 
zahlen sind.

Der Arbeitgeber kann den Arbeitgeber aber durch Zahlung einer pauschalen Lohnsteuer 
i.H.v. 25 % von der Lohnsteuer- und Sozialversicherungspflicht freistellen. Zur 
Verfahrensweise bei sog. Leiharbeitnehmern sollte Rücksprache mit dem Steuerberater 
gehalten werden.

Im zu entscheidenden Fall war das Finanzamt der Meinung, dass der Arbeitgeber 
nicht zur Pauschalversteuerung berechtigt war, weil keine Betriebsveranstaltung 
vorgelegen habe, denn die Veranstaltung sei nicht für alle Mitarbeiter zugänglich 
gewesen, sondern nur für einen ausgesuchten Kreis von leitenden Angestellten und 
Vorstandsmitgliedern.

In der Vergangenheit war nach der Rechtsprechung des BFH die Teilnahmemöglichkeit 
für alle Mitarbeiter eines Betriebs oder Betriebsteils aber Voraussetzung für die 
Anerkennung als Betriebsveranstaltung. Nachdem der Gesetzgeber das Gesetz 
entsprechend geändert hat, aber trotz der gefestigten Rechtsprechung des BFH 
in diesem Punkt diese Voraussetzung nicht explizit in das Gesetz aufgenommen 
hat, geht das Gericht nun davon aus, dass seit der Gesetzesänderung ab 2015 eine 
Betriebsveranstaltung auch dann vorliegen kann, wenn diese nicht für sämtliche 
Mitarbeiter zugänglich ist.   

5. Keine Verlustberücksichtigung im Jahr der Verschmelzung bei Übernehmer durch 
Saldierung 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 14.3.2024 (Az. IV R 6/21) entschieden, dass 
bei Verschmelzung einer Personengesellschaft auf eine andere Personengesellschaft – 
hierunter ist der steuerneutrale Zusammenschluss zweier Unternehmen zu verstehen 
– der bis zum Übertragungsstichtag entstandene Gewinn im Jahr der Verschmelzung 
nicht mit dem Verlust saldiert werden kann, den die übertragende Personengesellschaft 
bis dahin erlitten hat. Dies gilt jedenfalls, wenn die Beteiligten im Innenverhältnis den 
Ablauf des 31.12. eines Jahres als Übertragungszeitpunkt gewählt haben.

Naturgemäß wählen die beteiligten Unternehmen zwar einen steuerlichen Übertragungs-
zeitpunkt, auf den dann die Steuerpflicht des übertragenden Unternehmens endet 
und auf die übernehmende Gesellschaft übergeht. Handelsrechtlich endet die Existenz 
der übertragenden Gesellschaft aber erst am Tag der Eintragung der Verschmelzung 
in das Handelsregister, also einem nicht frei wählbaren Tag nach dem vereinbarten 
Übertragungszeitpunkt.

Die Besteuerungsgrundlagen, Gewinn oder Verlust, sind nach dem Urteil des BFH 
weiterhin der übertragenden Gesellschaft zuzurechnen und in entsprechende 
Bescheide umzusetzen.
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6. Umsatzsteuerpflicht bei Online-Veranstaltungsdienstleistungen und Online-
Dienstleistungen 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat sich wegen fortschreitender 
Digitalisierung mit Schreiben vom 29.4.2024 zur umsatzsteuerlichen Definition, 
Einordnung und Abgrenzung von Online-Veranstaltungsdienstleistungen und Online-
Dienstleistungen an Endverbraucher (B2C) geäußert.

Insbesondere geht es um die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen digitale 
Angebote von einer Umsatzsteuerbefreiung oder -ermäßigung profitieren, wenn 
diese auch bei analoger Erbringung umsatzsteuerfrei oder ermäßigt sind. Dies betrifft 
insbesondere Dienstleistungen aus dem Bildungs- und Gesundheitsbereich, aber auch 
den Bereich der Kunst und Kultur.

Maßgeblich unterscheidet die Finanzverwaltung, ob es sich um sog. Live-Streaming-
Angebote mit oder ohne Interaktionsangebote handelt, diese zum Download zur 
Verfügung gestellt werden, es sich um Aufzeichnungen handelt und wie automatisiert 
die Dienstleistung bzw. die menschliche Beteiligung an der Erbringung der Dienstleistung 
im Zeitraum der digitalen Nutzung ist.

Bei Kombinationsangeboten und der Beurteilung der Frage, ob es sich um eine einheit-
liche Leistung handelt, kommt es darauf an, ob die Dienstleistungen getrennt erworben 
werden können und ob z.B. ein Zuschlag zu zahlen ist. Wer als Unternehmen in den 
genannten Bereichen tätig ist oder werden möchte, sollte vor der Realisierung den 
Rat seines Steuerberaters einholen. Ansonsten könnte es eine teure „Überraschung“ 
geben, wenn die vermeintlich umsatzsteuerfreie Dienstleistung wider Erwarten doch 
umsatzsteuerpflichtig ist.

7. Verspätete Pauschalbesteuerung kann teuer werden

Das Bundessozialgericht (BSG) hat am 23.4.2024 (Az. B 12 BA 3/22 R) entschieden, 
dass die Pauschalbesteuerung mit 25 % für Aufwendungen bei Betriebsfeiern oberhalb 
von 110 € unverzüglich mit der nächsten Entgeltabrechnung durchzuführen ist.

Eine spätere Anmeldung der Pauschalbesteuerung führt sozialversicherungsrechtlich 
dazu, dass Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile für sämtliche Sozialversicherungs-
zweige nachzuzahlen sind. Eine steuerrechtlich andere Regelung ist lt. BSG ohne 
Belang.
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Fälligkeitstermine      Fällig am              
Umsatzsteuer (mtl.), 
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.),       10.7.2024 
                Zahlungsschonfrist  - 15.7.2024
                Abgabe der Erklärung - 25.7.2024

Sozialversicherungsbeiträge     Zahlung - 29.7.2024
__________________________________________________________
Basiszinssatz                     seit 1.1.2024 =    3,62% 
nach § 247 Abs. 1 BGB                                  1.7.– 31.12.2023 =     3,12%
maßgeblich für die Berechnung                                                       1.1.– 30.6.2023 =     1,62%
von Verzugszinsen                    1.7.2016 – 31.12.2022 =   -0,88%

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter:

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz

_________________________________________________________
Verzugszinssatz 
ab 1.1.2002:  Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
(§ 288 BGB)   Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte    
    Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern  
    (abgeschlossen bis 28.7.2014):    
    Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte    
   Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern   
    (abgeschlossen ab 29.7.2014):     
                                                                  Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte zzgl. 40 € Pauschale
________________________________________________________ 
Verbraucherpreisindex        
(2020 = 100)
2024: April = 119,2; März =118,6; Februar = 118,1; Januar = 117,6
2023: Dezember = 117,4; November = 117,3; Oktober = 117,8; 
 September = 117,8; August = 117,5; Juli = 117,1; Juni = 116,8; 
 Mai = 116,5
 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

________________________________________________________ __
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden.

 Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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Hamburg
Baumgartner & Partner  PartG mbB
Große Johannisstraße 19 
20457 Hamburg 
Deutschland
Telefon +49 40 3496168-0
Fax +49 40 3496168-20
E-Mail sekretariat.hamburg@baumgartnerpartner.com

München
Baumgartner & Partner  PartG mbB
Widenmayerstraße 18
80538 München 
Deutschland
Telefon +49 89 2388644-0
Fax +49 89 2388644-20
E-Mail sekretariat.muenchen@baumgartnerpartner.com

Stuttgart
Baumgartner & Partner  PartG mbB
Königstraße 26 
70173 Stuttgart 
Deutschland
Telefon +49 711 18567-319
Fax +49 711 18567-450
E-Mail sekretariat@baumgartnerpartner.com

Nürnberg
Baumgartner & Partner  PartG mbB
Hohenburger Straße 53 
92289 Ursensollen 
Deutschland
Telefon +49 9628 92364-0
Fax +49 9628 92364-40
E-Mail sekretariat@baumgartnerpartner.com

Luxemburg
Baumgartner & Partner  GmbH
22, Breidelterweeg 
9990 Weiswampach 
Luxembourg
Telefon +352 26340-371
Fax +352 26945-589
E-Mail sekretariat.luxemburg@baumgartnerpartner.com

Zürich
Baumgartner & Partner  PartG mbB
Waaggasse 5 
8001 Zürich
Schweiz
Telefon +41 44 20593-30
Fax +41 44 20593-40
E-Mail sekretariat.zuerich@baumgartnerpartner.com

Standorte

Haftungsausschluss:

Bei den in diesem Mandantenbrief enthaltenen Informationen handelt es sich um unverbindliche Hinweise. Der Newsletter/Mandantenbrief 

soll auf aktuelle Themen in ausgewählten Rechtsgebieten, z.B. des Wirtschafts- und Steuerrechts, aufmerksam machen und eine erste Orien-

tierung geben. Hierdurch kann eine Rechts- und Steuerberatung nicht ersetzt werden. Der Newsletter/Mandantenbrief wird mit größtmöglicher 

Sorgfalt erstellt. Gleichwohl kann keine Haftung für den Inhalt übernommen werden. Für weitere Rückfragen sowie eine konkrete Beratung 

im Einzelfall stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.

Dieser Mandantenbrief unterliegt dem Urheberrecht. Jede Verwertung, z.B. Vervielfältigung, Bearbeitung, Einspeicherung oder Verarbeitung 

bedarf der vorherigen Zustimmung der Baumgartner & Partner PartG mbB.


